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Entschuldigungsformular
gemäß § 43 Abs.2 Schulgesetz NRW zur Vorlage bei der Schule

Sehr geehrte/r Frau/Herr ________________________________________,
              (Klassenleitung)

meine Tochter/mein Sohn ____________________________________, Klasse:________
(Vorname und Name)

O konnte am   ________________

O konnte vom _______________ bis _____________ 
                          (Beginn Zeitraum)                    (Ende Zeitraum)

aus folgendem Grund nicht am Schulunterricht teilnehmen:

_____________________________________________________________________________
(Grund des Versäumnisses, z.B. Krankheit oder andere Gründe)

Ich bitte Sie hiermit, das Fehlen meines Kindes zu entschuldigen.

Mit freundlichen Grüßen

________________        _________________________________________
(Ort, Datum)       (Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten)

http://www.engs.de/


Bestimmungen aus dem Schulgesetz NRW:

§43(1) Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und an den sonstigen 
verbindlichen Schulveranstaltungen teilzunehmen.
§43(2) Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren 
Gründen verhindert, die Schule zu besuchen, so benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule 
und teilen den Grund für das Schulversäumnis mit.

Schulinterne Regelungen:

Bei Krankheit oder Verhinderung ist die Schule bis spätestens 8:00 Uhr per Nachricht an das 
jeweilige Klassenhandy zu unterrichten. Die schriftliche Entschuldigung soll am Tag der 
Wiederaufnahme des Schulbesuchs der Klassenleitung vorgelegt werden.

Vorhersehbare Fehlzeiten müssen schriftlich vorab bei der Klassenleitung beantragt werden (Antrag
auf Beurlaubung). Beurlaubungen, die an die Schulferien angrenzen, sind grundsätzlich nicht 
möglich und in begründeten Ausnahmefällen von der Schulleitung zu genehmigen.


